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19. Juni 1942.

Übersendung eines Exemplares des Werkes "Die alte Heimat".

Zusendung durch die Egerer Zeitung mit dem Poststempel

vom 15.d.Mts.

O

1. An die

1 9. VI. 1942

Deutsche Ansiedlungsgesellschaft,

Berlin.

Der Herr Staatssekretär läßt für die Übersendung eines

Exemplares des fraglichen Werkes herzlich danken.

Heil Hitler!

Oberregierungsrat.

2. Z.d.A. (Archiv).

Buel Nr: LE S1.

.$ -12
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Wir überreichen ergebenst ein Exemplar des von uns herausgegebenen

Erinnerungsbuches

„Die alte Heimat

Beschreibung des Waldviertels um Döllersheim

>

Jeder Umsiedler aus dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Döllersheim

hat ein Exemplar dieses Werkes im Auftrage des Oberkommandos des

Hecres erhalten.

Der Vorstand

Berlin, im Mai 1942.

der

Deutschen Ansiedlungsgesellschaft
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Die Fälschung von Führungs- und

Fähigkeitszeugnissen

wird nach dem Gesetz mit Haft oder Geld-

strafe bestraft.

Es ist aber keineswegs gesagt, daß es im Ein-

zelfalle so glimpflich abgeht, denn es kann

sehr wohl in einer derartigen Fälschung eines

Zeugnisses eine Urkundenfälschung gefunden

werden. Die Grenzen sind sehr flüssig und

wird daher bewußt darauf verzichtet, nähere

Unterscheidungsmerkmale zu geben, da sie

nicht bloß für den Laien, sondern auch für

den Juristen nicht leicht faßlich sind. Es

möge genügen, auf die außerordentliche Ge-

fahr hinzuweisen, welcher sich derjenige aus-

setzt, der ein Führungszeugnis fälscht; denn

Urkundenfälschung wird in der Regel mit

Gefängnis bestraft.

§267 StGB.: 16.6.42



Egerer Zeitung

Sudetendeutsche Verlags- und

-t

Herrn

SS-Gruppenführer Staatssekret. Frank
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